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Bekanntmachung  
zur Notenbekanntgabe der Nachhausarbeit  

zur Vorlesung „Strafrecht IV“  
bei Herrn Prof. Dr. Stuckenberg 

des Sommersemesters 2025 
 

Tag der offiziellen Notenbekanntgabe der Hausarbeit ist 
Mittwoch, der 03. Dezember 2025 

 

Für die oben genannte Hausarbeit (Nachhausarbeit des Sommersemesters 2025) gelten die im 

elektronischen Prüfungskonto bzw. im Online-Selbstbedienungsportal unter basis.uni-bonn.de 
am Mittwoch, den 02. Dezember 2025, veröffentlichten Bewertungen als verbindlich.  

Die Ausgabe der Hausarbeiten erfolgt am 03. Dezember 2025 von 9 bis 10 Uhr in Hörsaal E.  

Ab dem 08. Dezember 2025 können die Hausarbeiten montags bis mittwochs von 9 - 11 
Uhr im Sekretariat Lehrstuhl Prof. Stuckenberg abgeholt werden (Besucheranschrift: 
Lennéstraße 35, 53113 Bonn, 2. Etage). 
 
Die Remonstrationsfrist endet am 17. Dezember 2025. 
 

Bitte reichen Sie im Falle einer Remonstration die Hausarbeit zusammen mit dem 

Remonstrationsschreiben wieder am Lehrstuhl ein. Sie können die korrigierte Hausarbeit dem 
Lehrstuhl per Post zusenden (Postanschrift: Lehrstuhl Prof. Dr. Stuckenberg, 
Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn) oder in den Briefkasten des Lehrstuhls im Juridicum 
(neben Hausmeisterei gegenüber vom Dekanat) einwerfen. 
 
Studierende müssen ihre Prüfungsarbeiten direkt beim Aufgabensteller abholen. 
Bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht abgeholt werden, werden nach einem Jahr 
entsorgt. Nicht bestandene Prüfungsarbeiten, die nicht beim Aufgabensteller/bei der 

Aufgabenstellerin abgeholt werden, werden dort aufbewahrt und können nach fünf Jahren 

vernichtet werden. Bitte bewahren Sie das abgeholte Originalexemplar der Hausarbeit sorgfältig 

auf. Es ist im Rahmen einer Überdenkung der Bewertung (Remonstration) wieder am Lehrstuhl 

einzureichen. 
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